
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 22. November  1989

3510. Privater Gestaltungsplan Rüti, Hausen a.A.

Am  16.  September 1989  stimmte der Gemeinderat  Hausen  a. A. dem pri-

vaten Gestaltungsplan  Rüti  zu. Innerhalb der Rekursfrist  gingen  gemäss

Rechtskraftbescheinigung der  Kanzlei  der Baurekurskommissionen
keine  Rekurse  ein.

Da der Gestaltungsplan nur im Ausmass von Arealüberbauungen von
der  Bau- und Zonenordnung abweicht, ist die  Zustimmung des Gemein-

derates ausreichend.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I.  Der private Gestaltungsplan  Rüti, dem der Gemeinderat Hausen

a. A. am 16. Mai  1989  zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hausen a.A.,  8915  Hausen a.A.

(unter Beilage  von drei mit dem Genehmigungsvermerk versehenen  Ex-
emplaren des Gestaltungsplans), das Verwaltungsgericht, die  Kanzlei

der Baurekurskommissionen sowie  an  die Direktion der  öffentlichen

Bauten.

Zürich, den 22. November  1989

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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Gestaltungsplan "Rüti" Hausen  am Albis

I.

Art.

Art.

Art.

Art.

II.

Art.

Art.

l

Geltungsbereich und Allgemeines

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich ist im Gestaltungsplan mit einer speziellen
Linie (Farbe) begrenzt!

2  Zone

Der Gestaltungsplan liegt in der Zone El und KII laut Zonenplan
der Gemeinde Hausen am Albis. Die entsprechende BZO hat somit ihre
volle Gültigkeit. Die Parzellierung und Flächenberechnung mit Aus-
nützungsziffer und Bonus laut separater Zusammenstellung auf dem
Beiblatt.

3  Parzellierung

Der Gestaltungsplan sieht eine entsprechende Parzellierung vor.
Nach Genehmigung und Inkrafttreten des Gestaltungsplanes wird vom
Geometer entsprechende Vermessung und Mutation sofort erstellt.

4  Baueingabe

Die Baueingaben erfolgen einzeln d.h. pro Parzelle und werden durch
die Baukommission auch im Bezug der Einhaltung des Gestaltungsplanes
geprüft.

Nutzungsbestimmungen

5 Bauweise

Es sind freistehende und zusammengebaute Einfamilienhäuser zulässig.

In der Zone  K  II sind sowohl Miet-/ wie Eigentums— oder Maisonett-
wohnungen möglich.

6  Vorschriften

Es sind keine Sondervorschriften vorgesehen und somit gilt die BZO
der Gemeinde Hausen am Albis.



III.

Art.

Art.

Art.

IV.

Art.

Art.

Art.

Ueberbauungsvorschriften

7

8

9

Die ueberbaubaren Grundstücksflächen sind durch Mantellinien
begrenzt. Ausserhalb dieser Flächen sind nur Kleinbauten wie
Garten- /Hundehäuschen etc. gestattet. Garagen sind an dem im
Gestaltungsplan vorgesehenen Platz zu erstellen.

Ausnützung

Nach Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Hausen am Albis ist in
der Zone K II 50% Ausnützung und in der Zone El 20% Ausnützung
zulässig.

Nach der Bau- und Zonenordnung Art. 6.3.1 der Gemeinde Hausen am
Albis erhöht sich die AZ um l/l0 der zonengemässen Ausnützung.

Niveau des Gebäudes

Die maximale Erdgeschosshöhe ist im Gestaltungsplan fixiert und
darf um höchstens 50 cm überschritten werden.

Gestaltungsvorschriften

l0

ll

l2

Fassadengestaltung

Die Fassadengestaltung ist nach der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde
Hausen am Albis einzuhalten.

Hauptfirstrichtung

Die Hauptfirstrichtung der einzelnen Häuser sind im Gestaltungsplan
eingezeichnet.

Die Dachgestaltung und Dachneigung ist nach der Bau- und Zonenordnung
der Gemeinde Hausen am Albis einzuhalten.

Schutzräume

Luftschutzräume sind nach Möglichkeit zusammenzulegen.



V. Umgebungsgestaltung und Erschliessung

Art. l3 Umgebungsplan

Der Umgebungsplan für die einzelnen Parzellen hat sich grundsätzlich
an den Gestaltungsplan anzulehnen. Er ist nach der BZO der Gemeinde
Hausen am Albis mit einem separaten Gestaltungs- / Umgebungsplan
einzureichen.

Art. l4 Fahrzeugabstellplätze

Pro Einfamilienhaus sind zwei Abstellplätze zu erstellen. Der Stand-
ort dieser Abstellplätze ist aus dem Gestaltungsplan ersichtlich.

Für das Wohnhaus in der Zone K II sind l l/2 Parkplätze pro Wohnein-
heit zu realisieren.

Bei gewerblicher Nutzung legt der Gemeinderat die Zahl der Abstell-
Plätze fest.

Art. 15 Container-Plätze

Für die Kehrichtabfuhr ist im Bereich des Sagiweges auf GBP lll4
bereits ein Container-Platz bestehend. Ein zusätzlicher Container-
Sammelplatz ist am Ende der Quartierstrasse beim Kehrplatz vorge-
sehen.

Art. l6 Einfriedungen

Einfriedungen haben sich ebenfalls dem Gestaltungsplan anzupassen.
Entlang der Erschliessungsstrasse und dem Zufahrtsweg sind sie,
wie auch Stützmauern und Steilböschungen, nur hinter einem min.
50 cm breiten horizontalen Bankett zulässig.

6340 Baar, l8. Januar l989 Architekturbuero
rev. 6. Februar l989 Viktor Broggi AG
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Telefax  042-31  49 O0

Architeldurbiiro V. H. Broggi AG, Projekfionsbfiro SIA, Blickensdorferstr. 130, 6340 Boa; Telefon 042-31 47 47

Projekt: 280 Gestaltungsplan “Rüti" in Heisch, Hausen am Albis

Fiächenberechnung zur Situation P1. Nr. A

Gesamte Landfiächez Kat. Nr. 1530 mit 3'927 m2
Kat. Nr. 2568 mit 6'586 m2
Kat. Nr. 599 mit 1'125  m2
Kat. Nr. 95 mit Flurweganteii 562  m2

12'200  m2

Zur Ausnützung anrechenbare Landfiäche LF:

12'200  m2
- 880 m2
- 1'902  m2

- 395 m2

Gesamte Landfiäche
projektierte Strasse (inki. Kehrpiatz)
nicht anrechenbare wa1d— und Naldabstandsfiäche
(gemäss Ing.—P1an LPN)
Fiäche zwischen BZ- und waldabstandsiinie
(gemäss Ing.-Plan LPN: 789'm2  -  50% = 395 m2)

TOTAL LF



LF der einzelnen Parzellen:

_.l
no

Parzelle
Parzelle

Parzelle

-b!\)

++

U100

Parzelle  6  (mit waldanteil)
l387 m2  -  654 m2  =  733 m2

733 m2  -  (l88 m2  : 2)  = 639 m2

Parzelle 7 (mit  waldanteil)
1745 m2  -  778 m2 = 967 m2

967 m2 - (299 m2 : 2) = 8l7 m2

Parzelle 8  (mit  Naldanteil)
l72l m2  -  470 m2 = l25l m2
l25l m2  -  (302 m2  :  2) = l'l00 m2

Parzelle 9:

Parzelle l0:

Parzelle ll (abzüglich Kernzonen-Anteil)
730 m2  -  64 m2 = 666 m2

Parzelle  l2:

TOTAL LF

Verhältnisrechnung projektierte Strasse zur LF:

880 m2 x 100 = 9.75 %

::::::

760
l'l97
l'265

639

8l7

l'l00

809
962

666

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

808



Berechnung der nutzbaren F1äche NF

1/10 Bonus bzw. E1
1/10 Bonus (Kernzone) K II

Ausnützungsziffer: 20% +
50%  +

Gesamte anrechenbare Landf1äche LF

-  Tota1 100% anrechenbar:
- Tota1 50% anrechenbar: 789 m2  :  2

LF

Ausnützung 20% :

9023 m2 - (64 m2  +  705 m2) = 8'254 m2

8'254 m2 x 0,2

Bonus 1/10 1'651 m2 x 0,1

Ausnützung 50%:

860 m2 Kernzonenf1äche (gemäss Ing.-P1an LPN)
-  9.75  %  Antei1 (Strassen- / Landverhä1tnis)

776 m2 776 m2 x 0,5 =

Bonus 1/10 388 m2 x 0,1

10TAL NF =

8'629 m2
394 m2

9'023  m2

1'651 m2

165 m2

388 m2

39 m2

2'243  m2



Zusanmenfassung

Tota1 LFG
Total LF

Tota1 NF
Nicht anrechenbare Landfläche:

Rechnungskontro11e

Na1df1äche
+  wa1dgrenze - wa1dabstands11n1e
+ wa1dabstands1ine - BZ
+  LF 100%
+  Projektierte Strasse

6340 Baar, 13.02.89

12'200 m2
9'023 m2
2'243 m2
3'177 m2

547
1'355

789
8'629

880

m2 )
m2 ) gemäss Ing.-P1an LPW
m2 )
m2
m2 = 12'200 m2

Architekturbuero
Viktor Broggi  AG
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Zusatzblatt zum Parzellierungsplan  A

Zusammenstellung der Nutzflächenaufteilung NF auf die einzelnen Parzellen und
zur Berechnung der gesamten, zur AZ anrechenbaren Landfläche LF

Parzelle:

LFG:

LF 0%:

LF 50%:

LF 100%:

LF TOT:

NF:

LFG:

FL 0%:

LF 50%:

LF 100%:

LF TOT.:

NF:

6340 Baar, 13.02.89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1387 1745 1721 730 860

654 778 470 64

188 299 302

760 579 618 565 700 545 668 949 809 962 666

760 579 618 565 700 639 817 1100 809 962 666 808

170 146 146 146 146 161 187 188 187 187 165 414

TOT. NF: 2'243 m2

Gesamte Landfläche pro Parzelle, wenn waldfläche anfällt.

Landfläche (Wald, waldabstand), die nicht zur anrechenbaren Fläche
für die Ausnützung gezählt werden kann.

Nur zur Hälfte anrechenbare Landfläche zwischen waldabstandslinie
und Bauzonenlinie.

Gesamte zur Ausnützung zählende Landfläche.

Totale Landfläche die pro Parzelle für die Nutzfläche berechnet
werden kann.

Nutzfläche.

Architekturbuero
Viktor Broggi AG
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